
Familienname ggf. Geburtsname Vorname(n) - Rufname bitte unterstreichen 

Geburtsdatum Geburtsort 

Beruf Staatsangehörigkeit 

Hauptwohnung (Straße, Plz, Ort) seit: 

Nebenwohnung/en (Straße, Plz, Ort) seit: 

Von diesen Wohnungen habe ich der Meldebhörde 
gegenüber die Wohnung in                                                 ________________________________________________ 
als Hauptwohnung erklärt. Es handelt sich auch um  
meine vorwiegend benutzte Wohnung (Nur ausfüllen, wenn mehrere Wohnungen angegeben sind). 
 
 
Landkreis Osterholz 
Untere Jagdbehörde 
z. Hd. Frau Wellmann 
 
27711 Osterholz-Scharmbeck  
 
 
Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung (§ 23 NJagdG) 
 
Ich beantrage hiermit die Zulassung zur Jägerprüfung, um einen Jagdschein zu erhalten. 
 
 

 Ich melde mich zum erstenmal zur Jägerprüfung an. 
 
 Ich habe an der Jägerprüfung im Jagdjahr _____________ bei der Jagdbehörde 
 in ____________________________ teilgenommen und diese nicht bestanden. 
 

 
 Da ich noch minderjährig bin, verweise ich auf die untenstehende Einverständnis- 
 erklärung meiner gesetzlichen Vertreterin / meines gesetzlichen Vertreters. 
 
 Die in der Anlage abgedruckten Bestimmungen über die Versagung des  
 Jagdscheins habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 Mir sind keine Gründe bekannt, nach denen mir der Jagdschein versagt werden  
 könnte. 
 
 Es liegen Gründe vor, die bei mir zur Versagung des Jagdscheines führen könnten. 
 
 Eine Haftpflichtversicherung für den Waffengebrauch habe ich abgeschlossen. 
 

 
 
________________________________ _____________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers) 
 
 
Einverständniserklärung bei Minderjährigen: 
 
________________________________ _____________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin / des gesetzlichen Vertreters) 



Anlage zum Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung (§ 23 NJagdG) 
 
Versagung des Jagdscheines (§ 17 BJagdG) 
(1) Der Jagdschein ist zu versagen  
 1.  Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt sind;  
 2.  Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die erforderliche Zuverlässigkeit oder körperliche  
  Eignung nicht besitzen;  
 3.  Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der Entziehung oder einer Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2);  
 4.  Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung (fünfhunderttausend Euro für Personenschäden und  
  fünfzigtausend Euro für Sachschäden) nachweisen; die  Versicherung kann nur bei einem Versicherungsunternehmen mit  
  Sitz in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder mit Niederlassung im Geltungsbereich des Versicherungsauf- 
  sichtsgesetzes genommen werden; die Länder können den Abschluss einer Gemeinschaftsversicherung ohne Beteili- 
  gungszwang zulassen.  
 Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein  
 nach § 15 Abs. 7 erteilt werden.  
 
(2)  Der Jagdschein kann versagt werden  
 1.  Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind;  
 2.  Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind;  
 3.  Personen, die nicht mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt ununterbrochen im  
  Geltungsbereich dieses Gesetzes haben;  
 4.  Personen, die gegen die Grundsätze des § 1 Abs. 3 schwer oder wiederholt verstoßen haben.  
 
(3)  Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie  
 1.  Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden;  
 2.  mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgehen und diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren  
  werden;  
 3.  Waffen oder Munition an Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über diese Gegen- 
  stände nicht berechtigt sind.  
 
(4)  Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die  
 1.  a) wegen eines Verbrechens,  
  b) wegen eines vorsätzlichen Vergehens, das eine der Annahmen im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 bis 3 rechtfertigt,  
  c) wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff,  
  d) wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche oder naturschutzrechtliche Vorschriften, das Waffenge- 
      setz, das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder das Sprengstoffgesetz  
  zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer  
  geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung  
  fünf Jahre nicht verstrichen sind; in die Frist wird die Zeit eingerechnet, die seit der Vollziehbarkeit des Widerrufs oder  
  der Rücknahme eines Jagdscheines oder eines Waffenbesitzverbotes nach § 41 des Waffengesetzes wegen der Tat, die  
  der letzten Verurteilung zugrunde liegt, verstrichen ist; in die Frist, nicht eingerechnet wird die Zeit in welcher der  
  Beteiligte auf behördliche oder richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist;  
 2.  wiederholt oder gröblich gegen eine in Nummer 1 Buchstabe d genannte Vorschrift verstoßen haben;  
 3.  geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind;  
 4.  trunksüchtig, rauschmittelsüchtig, geisteskrank oder geistesschwach sind.  
 
(5)  Ist ein Verfahren nach Absatz 4 Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige Behörde die Entscheidung über den  
 Antrag auf Erteilung des Jagdscheines bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aussetzen. Die Zeit der Aussetzung  
 des Verfahrens ist in die Frist nach Absatz 4 Nr. 1 erster Halbsatz einzurechnen.  
 
(6)  Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit nach Absatz 4 Nr. 4 oder die körperliche Eignung nach Ab- 
 satz 1 Nr. 2 begründen, so kann die zuständige Behörde dem Beteiligten die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen  
 Zeugnisses über die geistige und körperliche Eignung aufgeben.  
 
§ 5 Waffengesetz - Zuverlässigkeit 
(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, 
 1. die rechtskräftig verurteilt worden sind 
  a. wegen eines Verbrechens oder 
  b. wegen sonstiger vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
 wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung zehn Jahre noch nicht verstrichen sind, 
 2. bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
  a. Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden, 
  b. mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen oder diese Gestände nicht sorgfältig verwahrt  
      werden, 
  c. Waffen oder Munition Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über diese Gegen- 
      stände nicht berechtigt sind. 
 
(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die 
 1. a. wegen einer vorsätzlichen Straftat, 
  b. wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff oder  
      wegen einer fahrlässigen gemeingefährlichen Straftat, 
  c. wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, dem Sprengstoffgesetz  
      oder dem Bundesjagdgesetz 
 zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zwei Mal zu einer  
 geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind oder bei denen die Verhängung von Jugendstrafe ausgesetzt worden  
 ist, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre noch nicht verstrichen sind, 
 2. Mitglied 
  a. in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar verboten wurde oder der einem unan- 
      fechtbaren Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz unterliegt, oder 
  b. in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46 des Bundesverfassungsgerichts- 
      gesetzes festgestellt hat, 
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 waren, wenn seit der Beendigung der Mitgliedschaft zehn Jahre noch nicht verstrichen sind, 
 3. einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgen oder in den letzten fünf Jahren verfolgt haben, die gegen  
     die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche  
     Zusammenleben der Völker gerichtet sind, 
 4. innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als einmal wegen Gewalttätigkeit mit richterlicher Genehmigung in polizeilichem  
     Präventivgewahrsam waren, 
 5. wiederholt oder gröblich gegen die Vorschriften eines der in Nummer 1 Buchstabe c genannten Gesetze verstoßen haben. 
 
(3) In die Frist nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 Nr. 1 nicht eingerechnet wird die Zeit, in welcher der Betroffene auf behördliche  
 oder richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. 
 
(4) Ist ein Verfahren wegen Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann  
 die zuständige Behörde die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis bis zum rechts- 
 kräftigen Abschluss des Verfahrens aussetzen. 
 
(5) Die zuständige Behörde hat im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung folgende Erkundigungen einzuholen: 
 1. die unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister; 
 2. die Auskunft aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister hinsichtlich der in Absatz 2 Nr. 1 genannten  
     Straftaten; 
 3. die Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit  
     begründen; die örtliche Polizeidienststelle schließt in ihre Stellungnahme das Ergebnis der von ihr vorzunehmenden Prüfung  
     nach Absatz 2 Nr. 4 ein. 
 Die nach Satz 1 Nr. 2 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für den Zweck der waffenrechtlichen Zuverlässigkeits- 
 prüfung verwendet werden. 
 
§ 6 Waffengesetz - Persönliche Eignung 
(1) Die erforderliche persönliche Eignung besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
 1. geschäftsunfähig sind, 
 2. abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, psychisch krank oder debil sind oder 
 3. auf Grund in der Person liegender Umstände mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen oder diese  
     Gegenstände nicht sorgfältig verwahren können oder dass die konkrete Gefahr einer Fremd- oder Selbstgefährdung besteht. 
 Die erforderliche persönliche Eignung besitzen in der Regel Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass  
 sie in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt sind. Die zuständige Behörde soll die Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle  
 einholen. Der persönlichen Eignung können auch im Erziehungsregister eingetragene Entscheidungen oder Anordnungen nach  
 § 60 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 des Bundeszentralregistergesetzes entgegenstehen. 
 
(2) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die persönliche Eignung nach Absatz 1 begründen, oder bestehen begründete  
 Zweifel an vom Antragsteller beigebrachten Bescheinigungen, so hat die zuständige Behörde dem Betroffenen auf seine Kosten  
 die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen oder fachpsychologischen Zeugnisses über die geistige oder körperliche Eignung  
 aufzugeben. 
 
(3) Personen, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, haben für die erstmalige Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb  
 und Besitz einer Schusswaffe auf eigene Kosten ein amts- oder fachärztliches oder fachpsychologisches Zeugnis über die  
 geistige Eignung vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 2. 
 
(4) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften  
 über das Verfahren zur Erstellung, über die Vorlage und die Anerkennung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Gutachten  
 bei den zuständigen Behörden zu erlassen 
 
 
§ 13 Abs. 2 Satz 1: Für Jäger gilt § 6 Abs. 3 Satz 1 nicht. 
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